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Sonstiges 

G-BA hält nahezu alle Beratungsfristen auch 
unter Corona-Bedingungen ein 
Berlin, 8. April 2021 – 96,8 Prozent und somit fast alle seine Fristen für 
Beratungen hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) auch wäh-
rend der Corona-Pandemie zwischen dem 1. April 2020 und dem 
31. März 2021 eingehalten. Weder die steigende Anzahl von Beschlüs-
sen – 79 davon allein zu coronabedingten Sonderregelungen, um auf das 
jeweilige Pandemiegeschehen zu reagieren – noch die Umstellung auf 
ein vorwiegend digitales Arbeiten im letzten Jahr beeinträchtigten die 
Arbeit des Gremiums. Das geht aus dem neuen Fristenbericht hervor, 
den der G-BA nach gesetzlichen Vorgaben jeweils bis Ende März eines 
Jahres über das Bundesministerium für Gesundheit dem Gesundheits-
ausschuss des Bundestags vorlegen muss. 

„Das letzte Jahr hat gezeigt, dass der G-BA seine Aufgaben auch in einer 
Ausnahme- und Krisensituation wie der Corona-Pandemie verlässlich 
und kompetent erledigt. Zusätzlich zu 594 regulären Richtlinienänderun-
gen haben wir 79 Beschlüsse mit Sonderregelungen getroffen, die mit 
dazu beitragen sollen, das Infektionsgeschehen zu bewältigen und Pra-
xen und Krankenhäuser vor Überlastung zu schützen. In Krisensituatio-
nen braucht es Augenmaß, um auf wechselnde Gegebenheiten adäquat 
zu reagieren und gegebenenfalls auch mal die Richtung zu ändern, wenn 
es nötig ist“, so Prof. Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des 
G-BA. In seinem Fazit zum Bericht verweist er dabei beispielhaft auf die 
Beschlüsse zur telefonischen Krankschreibung und auf die Zuschlagsre-
geln für Spezialkliniken, die eine telemedizinische Versorgung von 
Corona-Erkrankten übernehmen. „Unser Routineauftrag, neue Leistun-
gen ins System zu bringen und zugleich zu garantieren, dass diese Inno-
vationen für Patientinnen und Patienten sicher wie nützlich sind, ist bei 
den Beratungen Ansporn und Verpflichtung zugleich. Wenn es um die 
Gesundheit von 73 Mio. Menschen geht, reicht ein schneller Beschluss 
alleine nicht aus. Hier braucht es auch durch Daten abgesicherte Aussa-
gen zum Nutzen- und Schadenpotenzial.“ 

Wichtige Details aus dem Bericht 

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigerte der G-BA die Gesamtzahl 
seiner Beratungsverfahren von 918 auf 985 (+ 7,3 Prozent). Damit stieg 
auch die Anzahl seiner Beschlüsse vor allem bei Beratungen über Arznei-
mittel, neue Methoden und verordnungsfähige Leistungen von 571 
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  auf 673. Von den 985 Verfahren konnten lediglich 3 Verfahren (0,3 Pro-
zent) nicht im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen abge-
schlossen werden. 

Hintergrund 

Der Gesetzgeber sieht für die Beratungen im G-BA verschiedenen Fris-
ten vor: Für die Bewertung von neuen Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden in der ambulanten Versorgung sind das 2 Jahre, für 
neue Methoden mit Hochrisiko-Medizinprodukten 6 Monate und für 
Verfahren in der stationären Versorgung z. B. bei der Qualitätssicherung 
hingegen 3 Jahre. 

Sämtliche Fristenberichte sind unter folgendem Link auf der Website 
des G-BA zu finden: Stellungnahmen 

 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbst-
verwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er bestimmt in Form von Richtlinien 
den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für etwa 73 Millionen Versicherte. 
Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von der GKV übernommen werden. 
Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entspre-
chend der Patientenbeteiligungsverordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an 
den Beratungen des G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das Parlament 
durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche Vorgaben für die kon-
krete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen Richtlinien haben den Charak-
ter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der medizinischen 
Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die medizinische Not-
wendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der Krankenkassen. Zudem 
hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements und der Qualitätssiche-
rung in der ambulanten und stationären Versorgung. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.g-ba.de. 
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